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Die Stadtverordnetenversammlung

  
Tagesordnung II Punkt 9 der öffentlichen Sitzung am 20. November 2025

Vorlagen-Nr. 25-V-02-0027

Förderantrag für das Landesprogramm "Zukunft Innenstädte" - Städtischer Eigenanteil

Beschluss Nr. 0315

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1.1 die Förderung für folgende 3 Projekte beantragt wurde:

Projekt 1 Pop-Up Location Kleinmarkthalle als Zwischennutzung für Leerstand

Projekt 2 Quartiershausmeister Innenstadt

Projekt 3 26 Hot Spots – Digitaler Quellenwalk

1.2 die beantragte Fördersumme i. H. v. 200.000 € einer Förderquote von 80 % entspricht – 
d. h. der städtische Eigenanteil beträgt 50.000 €;

1.3 das Förderprogramm eine Laufzeit von 3 Jahren hat und sich somit der Eigenanteil auf 
3 Haushaltsjahre verteilt;

1.4 das Land Hessen mitgeteilt hat, dass ein entsprechender Beschluss des Magistrats/der 
Stadtverordnetenversammlung zur Fördermittelbeantrag bzw. Bereitstellung des 
Eigenanteils bis zum 14. November 2025 vorliegen muss.

2. Es wird beschlossen, dass 

2.1 dem Antrag auf Förderung der Projekte mit Gesamtkosten von 250.000 € durch das 
Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ des Citymanagements zugestimmt wird;

2.2 der erforderliche Eigenanteil i. H. v. 50.000 € für die Haushaltsjahre 2026-2028 aus dem 
Budget des Citymanagements finanziert wird;

2.3 die haushaltsrechtliche Umsetzung durch Dezernat III/20 i. V. m. Dezernat II erfolgt.

(antragsgemäß Magistrat 11.11.2025 BP 0711)
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Dem Magistrat Wiesbaden, 20.11.2025
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat Wiesbaden, 20.11.2025
-16 - im Auftrag

Dezernat III
mit der Bitte um Kenntnisnahme
Dezernat II
mit der Bitte um weitere Veranlassung Bock
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